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KV Schweiz: Vernehmlassung *Sanktionen in der Finanzmarktaufsicht“

Herrn Bundesrat 
Hans-Rudolf Merz

Eidg. Finanzdepartement
3003 Bern

Zürich, 28. Januar 2005/sz
Vernehmlassung zum II. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission „Sanktionen in der Finanzmarktaufsicht“
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 
Der KV Schweiz vertritt als Angestelltenorganisation die Interessen vieler Beschäftigten im Fi​nanzsektor. Für ihn steht seit jeher fest, dass die Marktchancen des Finanzplatzes Schweiz in einer ökonomisch effizienten, international anerkannten ethischen und rechts​staatlichen Grundsätzen verpflichteter Positionierung liegen. Ihre Vorlage bildet einen wichti​gen Eckpfeiler im Bemühen, für diesen sehr wichtigen Sektor glaubwürdige und effiziente Spielregeln festzu​legen. Ausgehend von der heute sehr uneinheitli​chen Regelung der Sanktionen schlägt die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommis​sion eine har​monisierte Neuordnung vor, die aus über​arbeiteten Strafbestimmungen und Verwaltungs​sank​tionen besteht. Ziel ist es, die Funktionieren der Märkte sowie den Schutz der Gläubiger, Anleger und Versicherten sicherzu​stellen. 
Grundsätzlich Ja….

Wir haben den Bericht überprüft, unter anderem auch mit Blick auf mögliche Konsequenzen für die in den unterstellten Unternehmen und Institutionen tätigen Arbeitnehmenden. Grundsätzlich sind wir mit den Vorschlägen zur Neuregelung einverstanden. Wir erachten es als sinnvoll. dass die zuständige Strafbehörde beim Bund belassen wird, und dass das Bundesstrafgericht als erstinstanzliches Gericht zuständig erklärt wird. Die Einordnung der Strafverfolgung und der Rechtsprechung auf der Ebene des Bundes – und nicht der Kantone – ermöglicht es, Kompe​tenzen zu bündeln, was der Finanzmarktaufsicht die nötige Durchschlagskraft verleiht und damit im internationalen Wettbewerb die Glaubwürdigkeit des Finanzplatzes Schweiz stärkt.
… aber schärfere Sanktionen (Bussen und Einziehung) erforderlich!
Selbstverständlich unterstützen wir die anvisierte Harmonisierung der Sanktionen. Allerdings sind wir der Ansicht, dass die Geldstrafen bzw. die maximale Bussenhöhen – vor allem bei Vorsatz - auch im internationalen Vergleich viel zu niedrig angesetzt sind und angesichts der Volumina, um die es im Finanzbereich geht, zu wenig abschreckende Wirkung entfalten. Die Höchstsätze müssen erheblich verschärft werden. 
Als nicht ausreichend erachten wir auch die in Art. 31a FINMA vorgesehene Regelung  zur Einziehung von Gewinnen, die durch Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen erzielt worden sind: Diese Bestimmung müsste schärfer gefasst werden. Die „kann“-Formulierung muss in eine zwingende Formulierung gewandelt werden. Zudem sollte die Einziehung nicht erst bei „schweren Verletzungen“ greifen. 
Wir haben bereits in der Vernehmlassung zum 1. Teilbericht erwähnt, dass wir im Bereich der Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Information der Öffentlichkeit als sehr wichtig erachten. Wir möchten diesen Gesichtspunkt bekräftigen und präzisieren: Das Risiko, den Ruf zu beeinträch​tigen, dürfte eines der wirksamsten Präventionsmittel sein, um gezielten Verstössen gegen die Finanzmarktspielregeln vorzubeugen. In diesem Sinne muss Art. 21 FINMAG (Informationen über einzelne Verfahren) ebenfalls schärfer gefasst bzw. die Informationspflicht der FINMA erweitert werden. 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 

Mit freundlichen Grüssen

Kaufmännischer Verband Schweiz
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